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BEKANNTMACHUNG 

 
 
Unter Bezug auf § 40 der Satzung des Badischen Handball-Verbands wird hiermit be-
kannt gemacht, dass das Präsidium in seiner Sitzung am 03.02.2024 Änderungen bzw. 
Ergänzung folgender Ordnung beschlossen hat: 
 
 

Die Zusatzbestimmungen des Badischen Handball-Verbands zur Spielordnung des 
DHB (SpO BHV) werden wie folgt geändert, ergänzt bzw. neu gefasst: 
 
§ 1 Spielklassen (zu § 38 SpO DHB) 
 
1. Der BHV leitet  
 a) Spiele der Oberliga Baden (OLB) - Männer und Frauen, 
 b) Spiele der Verbandsliga Baden (VLB) -  Männer und Frauen, 
 c) Spiele der Landesliga (AES/RNT) -  Männer und Frauen, 
 d) Entscheidungs- und Aufstiegsspiele zu a) bis c), 
 e) Spiele um die Badische Meisterschaft der Jungen und Mädchen 
 f) Pokalspiele, 
 g) Auswahlspiele des BHV. 
   
 Der BHV ist berechtigt, die Durchführung von Teilen seines Spielbetriebs auf 

die Bezirke zu übertragen. 
   
2. Die Bezirke leiten 
 a) Spiele der Bezirksoberliga (AES/RNT) – Männer und Frauen 
 b) Spiele der Bezirksliga (AES/RNT) – Männer und Frauen 
 c) Spiele der Bezirksklasse (AES/RNT) – Männer und Frauen 
 d) Spiele der 2. Bezirksklasse (AES/RNT) – Männer und Frauen 
 e) Spiele der 3. . . .  fortfolgend (AES/RNT) – Männer und Frauen  

sofern auf Grund von Mannschaftsmeldungen notwendig  
   
 Einzelne oder sämtliche Spielklassen c) bis e) können ersatzlos entfal-

len, wenn diese auf Grund von fehlenden Mannschaftsmeldungen nicht 
gebildet werden können.  

   
 Ein Spielverkehr Bezirks übergreifend ist zulässig, wenn entsprechende ver-

tragliche Regelungen abgeschlossen und diese durch das Präsidium genehmigt 
wurden. Der Vertrag muss mindestens enthalten: 

- Benennung der Spielleitenden Stelle, 
- Regelung der finanziellen Rahmenbedingungen, 
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- Zuordnung der Mannschaften in die jeweiligen Spielklassen. 
  
3. Untere Spielklassen im Sinne des § 77 Abs. 3 SpO DHB der SpO DHB sind 

alle Spielklassen unterhalb den Oberligen.  
 

 
§ 18 Gültigkeit  
Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 01.07.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Fas-
sung vom 12.12.2023 außer Kraft. 
 
 

I. Die Jugendordnung des Badischen Handball-Verbands wird wie folgt geän-
dert, ergänzt bzw. neu gefasst: 
 
2.1 § 13 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 13 Spielklassen, Meisterschaften 
1.  Der BHV leitet in den Altersklassen Jugend A bis D 
 a) Spiele der Oberliga Baden (OLB)  
 b) Spiele der Landesliga (AES/RNT) 
   
2.  Die Bezirke leiten in den Altersklassen Jugend A bis E 

 a) Spiele der Bezirksoberliga (AES/RNT) 
 b) Spiele der Bezirksliga (AES/RNT) 
 c) Spiele der Bezirksklasse (AES/RNT) 
 d) Spiele der 2. Bezirksklasse (AES/RNT) 
 e) Spiele der 3. . . .  fortfolgend (AES/RNT)  
   
 Einzelne oder sämtliche Spielklassen a) bis e) können ersatzlos entfal-

len, wenn diese auf Grund von fehlenden Mannschaftsmeldungen nicht 
gebildet werden können.  

   
3.  Der BHV spielt in den Altersklassen  
  Jugend A 
  Jugend B 
  Jugend C 
  Jugend D 
   
 einen Badischen Meister aus. 
  
4. Auf Beschluss des Verbandsjugendausschusses kann zur Ermittlung des 

Badischen Meisters für Altersklassen bis Jugend C und D eine besondere Spiel-
form gewählt werden (vgl. § 75 i.V.m. § 87 Abs. 2 SpO DHB). Die Spielform ist 
rechtzeitig vor Beginn der Spielrunde durch Ausschreibung bekannt zu 
geben. 

   
2.2 In § 14 werden die Ziffern 9. und 10. gestrichen: 
   
§ 14 Altersklassen-Spielgemeinschaft (ASG) 
9. Für das Spieljahr 2021/2022 gilt: 
 Aufgrund der Ermächtigung des § 4 Abs. 4 Satz 2 der SpO-DHB wird die in § 4 

Ziffer 4 JO BHV genannte Antragsfrist für Spielgemeinschaften (JSG/ASG) von 
bisher 01. April auf den 01. Juni verschoben. Die geänderte Antragsfrist gilt 
ausschließlich für den Spielbetrieb des BHV und seiner Untergliederungen. Für 
den Spielbetrieb in höheren Spielklassen verbleibt es bei der Antragsfrist 01. 
April. 
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10. Für das Spieljahr 2021/2022 gilt: 
 Ziffer 3. erhält folgende Fassung: In den betreffenden Altersklassen kann nur 

eine Mannschaft dieser Altersklassen-Spielgemeinschaft am Spielbetrieb des 
Verbandes teilnehmen. 

 
2.3 § 16 erhält folgende Fassung:  
 
§ 16 Gültigkeit der Jugendordnung 
Diese Ordnung tritt am 01.07.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Fassung vom 
20.05.2023 außer Kraft. 
  

 
II. Die Gebührenordnung des Badischen Handball-Verbands wird wie folgt 

geändert: 
 
Die Ziffern 3. und 4. werden wie folgt geändert (Änderungen sind fett her-
vorgehoben): 
 
3 Spielbeiträge auf BHV-Ebene 
3.1 Oberliga Baden (OLB) Männer 

Die Höhe der Spielbei-
träge werden durch 

Beschluss des Präsidi-
ums in den Durch-

führungsbestimmungen 
festgesetzt. 

3.2 Oberliga Baden (OLB) Frauen 
3.3 Verbandsliga (VLB) Männer 
3.4 Verbandsliga (VLB) Frauen 
3.5 Landesligen (AES/RNT) Männer 
3.6 Landesligen (AES/RNT) Frauen 
3.7 Badenligen Jugend männlich 
3.8 Badenligen Jugend weiblich 
3.9 Landesligen Jugend männlich 
3.10 Landesligen Jugend weiblich 
3.11 Aufstiegsrunde je Mannschaft 
3.12 Aufstiegsspiel je Mannschaft 
   
4.  Spielbeiträge Untergliederungen des BHV 
4.1 Die Spielbeiträge für den Spielbetrieb ab Bezirksoberliga 

Männer/Frauen/Jugend legen die Bezirke selbst fest.  

   
Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 01.07.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Fassung vom 28.08.2023 außer Kraft. 

 
 
 
 
gez. 
Peter Knapp 
Präsident 


